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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Im Rahmen ihres OSZE-Vorsitzes 2014 unterstützte die Schweiz die Konferenz zur
Bekämpfung des Menschenhandels „Not for Sale – Joining Forces Against Trafficking in
Human Beings“ in Wien mit dem Motto „Eine Sicherheitsgemeinschaft im Dienste der
Menschen schaffen“. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt die Eröffnungsrede und
betonte darin die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des Menschenhandels. Am Rande bot die Konferenz Gelegenheit für bilaterale
Gespräche bezüglich internationaler Kooperation im Kampf gegen den
Menschenhandel. 1

ANDERES
DATUM: 17.02.2014
NADJA ACKERMANN

In seiner Antwort auf ein im März 2014 überwiesenes Postulat Stöckli (sp, BE) (Po.
13.4187) verabschiedete der Bundesrat im November 2014 einen Bericht über die
Erfahrungen und Perspektiven nach einer 40-jährigen EMRK-Mitgliedschaft der
Schweiz. Darin wies der Bundesrat unter anderem darauf hin, dass die Rechtsprechung
in Strassburg jene des Bundesgerichts zu den Grundrechten mitgeprägt und den
Schweizer Grundrechtskatalog beeinflusst habe. Trotz der Kritik an gewissen Urteilen
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stehe eine Kündigung der EMRK
nicht zur Diskussion. Vielmehr solle ein gelassenerer Umgang mit Strassburg gepflegt
werden. Anlässlich des 40. Jubiläums des Schweizer Beitritts fanden am 28. November
2014 öffentliche Veranstaltungen im Beisein von Bundesrätin Simonetta Sommaruga
statt. Die Justizministerin ging in ihrer Rede an der Universität Zürich zwar auf die
kritischen Stimmen ein, wies sie jedoch mehrheitlich zurück. Im Vorfeld der
Feierlichkeiten war eine Debatte über die Verbindlichkeit der Rechtsprechung des
Strassburger Gerichtshofes geführt worden. Während die SVP in der Bundesverfassung
einen klaren Vorrang des Landesrechts vor dem Völkerrecht festschreiben wollte,
sammelten sich verschiedene Organisationen aus dem Menschenrechtsbereich zur
Arbeitsgruppe „Dialog EMRK“. Eine von Walter Kälin verfasste Studie hob zudem hervor,
dass eine Nichtbeachtung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte unvermeidlich den Austritt aus dem Europarat zur Folge hätte. „Die
Schweiz und die EMRK – das ist eine Verbindung ohne Verfallsdatum“, betonte auch
Sommaruga. 2

POSTULAT
DATUM: 28.11.2014
NADJA ACKERMANN

Sowohl die Gewährleistung der neuen Tessiner Kantonsverfassung, wodurch das
Gesichtsverhüllungsverbot von Bundesrat und Parlament als bundesrechtskonform
akzeptiert wurde, als auch das Urteil des EGMR vom Juli 2014, welches das Burkaverbot
in Frankreich offiziell als EMRK-konform einstufte, verhalfen der Burka-Kontroverse in
der Schweiz zu Aufwind. Anfang 2015 kündigte das Egerkinger Komitee um den
Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, das seinerzeit die Minarett-Initiative aus
der Taufe gehoben hatte, denn auch an, auf nationaler Ebene eine Initiative für ein
Verhüllungsverbot nach Tessiner Vorbild einzureichen, und zwar parallel zu Wobmanns
parlamentarischer Initiative mit dem gleichen Anliegen. Obwohl die SPK-NR das
Anliegen im April 2015 mit knapper Mehrheit unterstützt hatte, glaubte der Initiant nicht
an den Erfolg über den parlamentarischen Weg. Deshalb und nicht zuletzt auch aus
wahltaktischen Gründen – im Hinblick auf die bevorstehenden eidgenössischen Wahlen
im Oktober 2015 erhoffte sich die SVP einen positiven Effekt von der Initiative, wie der
Walliser SVP-Nationalrat Oskar Freysinger unumwunden zugab – trat das Egerkinger
Komitee am 29. September 2015 vor die Medien, um die endgültige Lancierung der
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» bekanntzumachen. Der Initiativtext sei bei
der Bundeskanzlei eingereicht worden und so bald als möglich wolle man mit der
Unterschriftensammlung beginnen, liess das Komitee, dem neben Walter Wobmann
weitere SVP-Exponentinnen und -Exponenten sowie Mitglieder der EDU, der Lega und
der Schweizer Demokraten angehörten, in der Presse verlauten. Inhalt des
Initiativtextes war erstens das Verbot, sein Gesicht im öffentlichen Raum oder an
öffentlich zugänglichen Orten (ausgenommen Sakralstätten) zu verhüllen oder zu
verbergen, sowie zweitens das Verbot, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund
ihres Geschlechts zu verhüllen. Ausnahmen sollten aus gesundheitlichen,
sicherheitsrelevanten und klimatischen Gründen sowie aus Gründen des einheimischen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2015
KARIN FRICK
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Brauchtums gestattet sein, um etwa Mundschutzmasken für Pflegepersonal,
Motorradhelme, Kälteschutz beim Wintersport oder Fasnachtsmasken nicht unter
Strafe zu stellen. In den Augen der Gegnerinnen und Gegner sollte die Initiative ein
Problem lösen, das gar nicht existiere, sei doch die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz
einer Burkaträgerin zu begegnen «nicht viel höher als auf dem Mars», wie «La Liberté»
karikierend schrieb.
Die Alarmglocken schrillen liess die Initiative unterdessen in der Tourismusbranche, die
sich – unter der Frankenstärke und Buchungsrückgängen aus dem Euroraum ächzend –
gerade an der steigenden Anzahl zahlungskräftiger Gäste aus den Golfstaaten erfreute.
Verböte die Schweiz die Burka, so die Befürchtung, würde diese Klientel zukünftig auf
Reisen in die Schweiz verzichten und auch sonst könnte die Schweiz als bisher als offen
und tolerant wahrgenommene Destination einen beträchtlichen Imageschaden erleiden
und auch andere Touristen abschrecken. Eine prompte Reaktion auf das neuste Projekt
des Egerkinger Komitees kam auch aus der Gemeinde Egerkingen (SO): Per
Communiqué distanzierte sich der Gemeinderat in aller Form vom Egerkinger Komitee,
das sich im Namen auf seinen Gründungsort beruft, und dessen «ideologisch
verbrämter Gesinnung», wie der Tages-Anzeiger berichtete, und forderte das Komitee
auf, den Namen Egerkingen nicht mehr zu verwenden.
Die Debatte um das Verhüllungsverbot loderte im Nachgang der Terroranschläge von
Paris Mitte November 2015 noch einmal heiss auf. Während Kritiker des Burkaverbots
befürchteten, durch die Einführung eines solchen könnte die Schweiz vermehrt in den
Fokus von Dschihadisten rücken und in der Folge auch Ziel von zukünftigen Attentaten
sein, zeigten sich die Initianten in den Medien wenig beeindruckt von den jüngsten
Geschehnissen. Selbst durch Drohungen von Fundamentalisten wollten sie sich nicht
einschüchtern lassen, denn nach den Anschlägen in Paris sei die Initiative «aktueller
denn je»; es gehe letztlich darum, «unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu
schützen», so Wobmann gegenüber der «Schweiz am Sonntag».
Wie man das Burkaverbot schon vor dem offiziellen Inkrafttreten wirkungslos machen
könnte, zeigte sich derweil im Kanton Tessin, dessen Regelung Pate für das nationale
Verbot gestanden hatte: Der französisch-algerische Unternehmer Rachid Nekkaz
kündigte im Dezember in Locarno (TI) medienwirksam an, alle Bussen für Burka- oder
Nikabträgerinnen im Tessin – ungeachtet deren Höhe – zu übernehmen. 3

Im Ständerat sorgte die Genehmigung des Zusatzprotokolls Nr. 15 zur Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) für weit weniger Gesprächsstoff als dies im
vergangenen Herbst im Nationalrat der Fall gewesen war. Die kleine Kammer stimmte
dem Änderungsprotokoll, welches in erster Linie zur Entlastung des EGMR beitragen
soll, im März 2016 einstimmig zu. Inkrafftreten wird das Protokoll Nr. 15, sobald es von
allen Vertragsstaaten ratifiziert worden ist. Bis Ende Januar 2016 lagen laut Bundesrätin
Simonetta Sommaruga 25 Ratifikationen und 16 Unterzeichnungen vor. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das Protokoll mit 129 zu 59 Stimmen bei 7
Enthaltungen an; der Ständerat stimmte ihm mit 40 zu 5 Stimmen bei 0 Enthaltungen
zu. In beiden Kammern stammten alle ablehnenden Stimmen aus der Fraktion der SVP. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Im Dezember 2014 hatte Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO) eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche die Verhüllung des eigenen Gesichts verbieten soll. Der
Inhalt seiner Initiative entsprach genau der kantonalen Verfassungsbestimmung, die das
Tessiner Stimmvolk im Herbst 2013 deutlich gutgeheissen hatte und deren
Bundesrechtskonformität durch die Gewährleistung der geänderten Kantonsverfassung
im Folgejahr bestätigt worden war. Wobmann wollte mit seiner Initiative die Tessiner
Regelung einheitlich für die ganze Schweiz übernehmen und so Klarheit schaffen. Die
SPK-NR hatte das Anliegen im April 2015 noch äusserst knapp mit 11 zu 10 Stimmen bei 2
Enthaltungen unterstützt, doch die SPK-SR hatte der Initiative im Januar 2016 mit nur
einer Gegenstimme keine Folge gegeben, da kein Sicherheitsproblem bestehe, das ein
gesamtschweizerisches Verbot rechtfertigen würde. Nach dieser deutlichen Ablehnung
vonseiten der SPK-SR gab die SPK-NR bekannt, sie habe sich von der Argumentation
ihrer Schwesterkommission überzeugen lassen und beantragte ihrem Rat folglich mit
deutlicher Mehrheit, nicht mehr an der Initiative festzuhalten. In der Zwischenzeit sei
zudem eine Volksinitiative zu diesem Anliegen lanciert worden, womit die Frage auf
jenem Weg geklärt werden könne. Die Kommissionsminderheit hielt an der Ansicht fest,
dass ein Verhüllungsverbot zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Würde der
Frau erforderlich sei. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession 2016 denkbar
knapp – mit 87 zu 88 Stimmen bei 10 Enthaltungen – zugunsten der parlamentarischen
Initiative Wobmann. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK
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Im Gegensatz zum Nationalrat, der das Anliegen Walter Wobmanns (svp, SO) im
vergangenen Herbst denkbar knapp befürwortet hatte, wollte der Ständerat die
Verhüllung des eigenen Gesichts nicht verbieten und versenkte die parlamentarische
Initiative mit 26 zu 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen klar. Zum einen erachte man eine
solche Regelung als unnötig, wenn nicht gar schädlich für den Tourismus, zum anderen
wolle man nicht doppelgleisig neben der Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot“
fahren. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2017
KARIN FRICK

Mit der Annahme eines Postulates Reynard (sp, VS) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat, Möglichkeiten zu prüfen, wie Daten zu Diskriminierungen aufgrund
sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität erhoben werden könnten. Ein
spezielles Augenmerk soll auch auf Mehrfachdiskriminierungen geworfen werden. Da
Yves Nidegger (svp, GE) den Vorstoss bekämpfte, stellte sich die geschlossene SVP-
Fraktion gegen das Anliegen und Roland Rino Büchel (svp, SG) brachte in der Diskussion
ein Beispiel aus Schottland ein, das ihm Angst mache: In einer Primarschule gebe es nur
noch eine Art Toiletten, weil die Kinder sich sonst entscheiden müssten, wohin sie
gehen sollen. Daran anknüpfend richtete er die Frage an Bundesrätin Sommaruga,
welche das Anliegen im Namen des Gesamtbundesrates unterstützte: „Können Sie
bestätigen, dass wir uns nicht so wahnsinnig verhalten wie die Schotten?“ Es gehe ja nur
darum, sich die Frage der Diskriminierung überhaupt einmal anzuschauen, und
Hinschauen, das sei die Aufgabe des Bundesrates, führte Sommaruga aus. Mit 116 zu 73
Stimmen wurde das Postulat in der Sommersession 2017 überwiesen. 7

POSTULAT
DATUM: 01.06.2017
KARIN FRICK

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2017
KARIN FRICK
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Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 8

Einen Tag vor Ablauf der Sammelfrist Mitte September 2019 gab das Egerkinger Komitee
in den Medien bekannt, die benötigten 100'000 Unterschriften für die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» beisammen zu haben und die Initiative pünktlich am 15.
September bei der Bundeskanzlei einreichen zu wollen. Dies sei dem Komitee durch
einen «massiven Schlussspurt» gelungen, so Initiant Walter Wobmann (svp, SO)
gegenüber der Basler Zeitung. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das
Initiativkomitee mit einer massiv erhöhten Zahl an ungültigen Unterschriften zu
kämpfen hatte. Mitte Oktober bestätigte die Bundeskanzlei sodann das
Zustandekommen der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» mit 105'553 gültigen
Unterschriften.
Während sich emanzipierte Frauen und Feministinnen aller Couleur in den Medien um
die Frage stritten, ob die Burka verboten gehört oder nicht, sprach sich die
Bundeshausfraktion der CVP als erste mehrheitlich für das Verhüllungsverbot aus, wie

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.10.2017
KARIN FRICK
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Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) in der Presse bekanntgab, obgleich das Verbot
nicht unbedingt in der Verfassung verankert werden müsse. Auch ihre Basis stehe
hinter dem Verbot, so Pfister weiter. Die SP arbeitete indessen an einem Gegenentwurf
zur Stärkung der Frauenrechte. Es bestehe Handlungsbedarf, nicht nur familiäre und
berufliche, sondern auch gesellschaftliche Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen,
und zwar nicht nur, aber auch bei Ausländerinnen, zitierte der Tages-Anzeiger die
Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt. Dazu soll der Gleichstellungsartikel in der
Verfassung ausgeweitet werden. Darüber hinaus wollte der Entwurf der SP die
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau zum expliziten Ziel der
schweizerischen Aussenpolitik erklären. Für Initiant Wobmann war dieser Vorschlag «an
den Haaren herbeigezogen» und ohne Bezug zur Initiative. Die Frage, ob die
Gleichstellung von Migrantinnen allgemein stärker gefördert werden müsse, müsse in
einem anderen Kontext diskutiert werden, liess er im Tages-Anzeiger verlauten.
Ebenfalls der Initiative mit einem Gegenvorschlag gegenübertreten wollte gemäss der
Sonntags-Zeitung Justizministerin Simonetta Sommaruga, wobei sie den Fokus jedoch
auf das Verbot des Verhüllungszwangs zu legen plante. 9

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 10
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Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer
Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 11
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Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
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Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 12

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
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aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 13

Mit seiner Botschaft vom 15. März 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Ablehnung und
gleichzeitig seinen indirekten Gegenvorschlag in Form des Bundesgesetzes über die
Gesichtsverhüllung zur Annahme. Er ging mit den Initianten insofern einig, als die
Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit den demokratischen Grundwerten der
Offenheit und des Austauschs zuwiderlaufe und die Gesichtsverhüllung aus religiösen
Gründen fundamentalistischen Strömungen im Islam zuzurechnen und als
Integrationsverweigerung zu deuten sei. Darüber hinaus merkte er jedoch an, dass
vollverhüllte Personen in der Schweiz «äusserst selten» zu sehen seien und es sich
meistens um Touristinnen handle, «die nicht eigentlich zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt des Landes beitragen». Ein generelles Verhüllungsverbot erachtete der
Bundesrat daher als unverhältnismässig, zumal ein Verbot auch die Gefahr berge, dass
sich betroffene Frauen zuhause einschlössen und dadurch zusätzlich isoliert würden.
Das Argument, die Initiative ziele genauso auf Vermummungen, um Kriminalität und
Vandalismus am Rande von Demonstrationen zu begegnen, liess die Regierung ebenso
wenig gelten, da Vermummungsverbote auf kantonaler Ebene bereits in Kraft seien. Des
Weiteren kritisierte der Bundesrat die abschliessende Aufzählung der Ausnahmen, die
keinen Spielraum für touristische Interessen, für Möglichkeiten zur gewaltfreien
Demonstration oder für wirtschaftliche Tätigkeiten lasse. Nicht zuletzt sei die Initiative
auch mit Umsetzungsschwierigkeiten verbunden, da es einerseits allgemein schwierig
sei, Bekleidungsvorschriften im öffentlichen Raum durchzusetzen und der Bund
andererseits keine umfassende Kompetenz erhielte, sondern die Regeln mit den
Kantonen gemeinsam, jeweils gemäss ihren verfassungsmässigen Zuständigkeiten,
umsetzen müsste. Die zweite Forderung der Initianten, niemand dürfe zur
Gesichtsverhüllung gezwungen werden, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da
ein solcher Zwang schon heute unter den Nötigungstatbestand von Art. 181 StGB falle.
Als Hauptargument ging aus der bundesrätlichen Medienmitteilung jedoch klar der
Eingriff in die Autonomie der Kantone hervor: Traditionell regelten in der Schweiz die
Kantone den öffentlichen Raum, weshalb sie selber über die Frage des
Verhüllungsverbots entscheiden sollten.
Zur Rechtfertigung des Gegenvorschlags brachte der Bundesrat vor, er anerkenne, dass
die Gesichtsverhüllung in gewissen Situationen problematisch sein könne, namentlich
wenn jemand dazu genötigt werde – was aber ohnehin schon strafbar sei, weshalb der
Bundesrat, auch in Reaktion auf die Vernehmlassung, diesen Teil in der Zwischenzeit
aus seinem Gegenvorschlag gestrichen hatte – oder wenn eine Behörde eine Person
identifizieren müsse. Dieses zweite Problem werde durch das Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung gelöst, indem es für solche Situationen unter Androhung von Strafe
eine Pflicht zur Enthüllung des Gesichts festschreibe. Das neue Gesetz trage so zur
Vermeidung von Spannungen bei und stelle sicher, dass die Behörden ihre Aufgaben
erfüllen können. Die kantonale Autonomie werde damit nicht tangiert, da sich die
neuen Regeln nur auf Behörden auswirkten, die ihre Aufgaben gestützt auf Bundesrecht
wahrnehmen.
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Weil der Gegenvorschlag mit der Volksinitiative unvereinbar ist, wird er nur in Kraft
treten können, wenn die Initiative zurückgezogen oder abgelehnt wird. Initiant Walter
Wobmann (svp, SO) gab in der Presse indes bekannt, man werde die Initiative nicht
zurückziehen. Der «nebulöse» Gegenvorschlag des Bundesrates bringe nichts; der
Initiative schrieb er dagegen grosse Erfolgschancen zu. 14

Innere Sicherheit

Die Schweiz soll keinen Terrorismus exportieren. Darin waren sich die Motionärin Ida
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) und der Bundesrat einig. Ob die Verankerung einer
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS – wie in der Motion
verlangt – jedoch der richtige Weg ist, darüber schieden sich die Geister. In der
Debatte im Nationalrat wies Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Gefahren hin,
die eine Ausreisesperre ohne flankierende Massnahmen mit sich bringe: Man müsse
wissen, was mit einer an der Ausreise gehinderten Person in der Schweiz geschehen
soll, um nicht zu riskieren, dass diese Person hier eine schwere Straftat verübt. Der
Bundesrat sei ausserdem daran, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Dennoch
unterstützte die grosse Kammer den Vorstoss im September 2016 mit deutlicher
Mehrheit. 15
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Im Ständerat wurde die Motion Glanzmann-Hunkeler mit der Forderung, eine
Ausreisesperre für potenzielle Dschihad-Touristen im BWIS zu verankern, im
Dezember 2016 stillschweigend abgelehnt. Die vorberatende Kommission hatte
ebenfalls einstimmig die Ablehnung beantragt und dabei vier Gründe ins Feld geführt:
Eine Ausreisesperre allein könne erstens nicht die Lösung des Problems sein und
zweitens müsste der Vollzug einer solchen Sperre zuerst mit den Kantonen abgeklärt
werden. Drittens sei die Ausreisesperre ein Grundrechtseingriff und das Recht auf
Ausreise im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte völkerrechtlich
geschützt, was klare prozessuale Regeln, Beschwerdemöglichkeiten und die Wahrung
des Verhältnismässigkeitsprinzips unabdingbar macht. Viertens sei die Verankerung im
BWIS nicht zielführend, da dieses mit dem Inkrafttreten des neuen
Nachrichtendienstgesetzes bald grossteils ausser Kraft gesetzt werde. Bundesrätin
Sommaruga versicherte noch einmal, man arbeite an einer Lösung und setze dabei vor
allem auf eine Meldepflicht und eine Reisedokumentensperre sowie
Deradikalisierungsprogramme. 16

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK
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bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 17

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Räte hatten derweil über Vorstösse zu befinden, die in ähnliche Richtungen zielten.
Die parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) hätte die Gültigkeitsprüfung einer
Initiative einer richterlichen Instanz im Sinne eines Verfassungsgerichts unterstellen
wollen (Pa.Iv. 09.521). Mit dem Argument, dass diese Prüfung erst nach der Sammlung
der Unterschriften zur Anwendung käme, wurde der Vorstoss in der Sondersession im
April vom Nationalrat verworfen. In der gleichen Debatte wurde in der grossen Kammer
ein Postulat der SPK-NR (Po. 10.3885) überwiesen, das den Bundesrat beauftragte,
mögliche Verfahren für eine Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung
aufzuzeigen. Trotz des Hinweises von Bundesrätin Sommaruga, dass der Bundesrat
diesem Anliegen bereits im Zusatzbericht nachgekommen sei, wurde der Vorstoss
angenommen. Im Herbst lehnte der Ständerat die parlamentarische Initiative Vischer
(gp, ZH) ab, die ein Volksbegehren auch dann für ungültig erklären lassen wollte, wenn
es gegen den Grundrechtsschutz und Verfahrensgarantien des Völkerrechts verstösst
(z.B. Menschenrechtskonvention). Der im Vorjahr vom Nationalrat noch überwiesene
Vorstoss wurde in der kleinen Kammer als zu weit gehend beurteilt (Pa.Iv. 07.477). Dafür
überwies der Ständerat in der gleichen Sitzung eine Motion seiner SPK-SR, mit welcher
der Bundesrat beauftragt wird, auf der Basis des Zusatzberichtes eine Vorlage zu
erarbeiten, in der die rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle
Vorprüfung des Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften erarbeitet werden
(Mo. 11.3468). Die gleichlautende Motion der staatspolitischen Kommission des
Nationalrates (SPK-NR) wurde dann in der Wintersession auch von der Volksvertretung
überwiesen. Allerdings nahm die nationalrätliche Kommission auch den zweiten Punkt
des Zusatzberichtes des Bundesrats auf und verlangte Vorschläge für eine Erweiterung
des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeit einer Volksinitiative (Mo. 11.3468). 18

ANDERES
DATUM: 20.12.2011
MARC BÜHLMANN

Anfang Juli 2017 legte der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» vor. Die Regierung empfahl das
Begehren ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Als Hauptargumente führte sie die
Gefahr negativer aussenpolitischer sowie aussenwirtschaftlicher Auswirkungen an. Sich
über bestehende internationale Verträge hinwegzusetzen, entspreche nicht der
Rechtskultur der Schweiz und untergrabe die Rechts- und Planungssicherheit. Zudem
weise die Volksinitiative innere Widersprüche auf. Es sei bereits heute klar, dass die
Bundesverfassung oberste Rechtsquelle ist. Der Gegensatz zwischen Landesrecht und
Völkerrecht sei konstruiert: «Völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, bedeutet
keine Einschränkung, sondern Ausübung der nationalen Souveränität». Zwar gäbe es
gemäss dem Bundesrat durchaus Spannungen zwischen Völker- und Landesrecht,
insbesondere bei der Umsetzung von völkerrechtswidrigen Volksinitiativen, diese seien
aber eher als Chance anzusehen, weil pragmatische und breit abgestützte
Lösungsfindungen möglich seien, was mit der von der Initiative vorgeschlagenen starren
Hierarchie hingegen verbaut würde. Die «in der Selbstbestimmungsinitiative enthaltene
Ermächtigung zum Vertragsbruch» hätte nachteilige Auswirkungen für Wirtschaft und
Aussenpolitik. Gerade der Kleinstaat Schweiz sei angewiesen auf völkerrechtliche
Verträge, um nicht dem Recht des Stärkeren ausgeliefert zu sein. Nur wenn man sich
selber an Verträge halte, könne man auch Zuverlässigkeit von anderen Vertragspartnern
erwarten. Anstelle der versprochenen Klärung des Verhältnisses von Landesrecht und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.07.2017
MARC BÜHLMANN
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Völkerrecht würde man sich bei einer Annahme eher eine Erschwerung aufhalsen.
Zudem würde die direkte Demokratie bei wichtigen Fragen damit nicht gestärkt,
sondern geschwächt, weil man letztlich den Gerichten die Deutungshoheit überlassen
müsste.
Vor der Presse wandte sich Justizministerin Simonetta Sommaruga mit deutlichen
Worten gegen die Initiative. Sie warf den Initianten laut der Tribune de Genève vor, im
Text vor allem hinsichtlich der Anwendung – wann genau herrscht ein Konflikt zwischen
Landes- und Völkerrecht und wer entscheidet, ob ein Vertrag allenfalls gekündigt
werden müsste – willentlich unpräzise geblieben zu sein, um die Verantwortung nicht
übernehmen zu müssen («Les initiants sont restés volontairement flous pour ne pas
assumer leurs responsabilités»). Während die SVP sich ob dem Entscheid des
Bundesrates erbost zeigte, – Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) gab seine Enttäuschung zu
Protokoll, dass der Bundesrat nicht einsehen wolle, dass das Verhältnis zwischen
Völkerrecht und Landesrecht problematisch sei und deshalb eine Lösung gefunden
werden müsse – begrüssten Parteien, Wirtschaftsverbände und verschiedene
Interessenorganisationen den Entscheid. 19

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Volksinitiative «Schweizer
Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)». Die Debatte wurde vom
Schweizer Fernsehen direkt übertragen. Robert Cramer (gp, GE), Sprecher der RK-SR,
erörterte zunächst die ablehnende Position der Kommission, die sich unter anderem
auch auf die Anhörung verschiedener Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren
stütze, welche einhellig der Meinung seien, dass die Initiative mehr Probleme
verursache, als sie löst. Die momentane Situation lasse den obersten Gerichten den
nötigen Spielraum für eine Abwägung zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Es sei in
den Augen der Experten nicht angebracht, die beiden Normen gegeneinander
auszuspielen, da internationales Recht, das in der Schweiz angewendet werde, genauso
legitim und demokratisch abgestützt sei wie das Landesrecht selbst. Cramer erklärte,
dass die Kommission auch verschiedene Akteure aus der Wirtschaft angehört habe,
wobei die Stellungnahmen auch hier einhellig gegen die Initiative ausgefallen seien. Die
Kommission sei auch deshalb mit 12 zu 1 Stimmen zum Schluss gekommen, dem Rat die
Ablehnung der Initiative zu empfehlen. Allerdings gebe es zwei Minderheitenanträge:
Zum einen lege Andrea Caroni (fdp, AR) – unterstützt von vier Kommissionsmitgliedern
– einen Gegenvorschlag vor, zum anderen empfehle Thomas Minder (parteilos, SH) die
Initiative zur Annahme.

Andrea Caroni betonte in seinem Votum für seinen Gegenvorschlag, dass die Schweizer
Rechtsordnung bei Konfliktfragen unterschiedlicher Normstufen sehr klar sei, mit
Ausnahme eben des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Dort herrsche
«Improvisation» oder «Durchwursteln» vor, wobei in der Regel die Bundesgerichte
«mit der Wurst betraut» seien. Dies sei aber «institutionell falsch» und es brauche
deshalb eine klare Regelung. Eine solche müsse im Normalfall – hier wich der
Gegenvorschlag deutlich von der Initiative ab – dem Völkerrecht den Vorrang geben, da
man hier im Sinne von «Pacta sunt servanda» gegebene Versprechen einzuhalten habe.
In begründeten Ausnahmefällen solle allerdings die Möglichkeit bestehen, durch
ausdrücklichen und expliziten Beschluss durch den Verfassungs- oder Gesetzgeber vom
Vorrang des Völkerrechts abzuweichen. Caroni exemplifizierte seine Idee an der
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die ja nicht explizit eine Änderung von
Völkerrecht vorgesehen habe. Wäre sein Vorschlag damals schon umgesetzt gewesen,
dann hätte in der Initiative entweder explizit erwähnt werden müssen, dass ein
internationaler Vertrag – konkret das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt
werden solle, oder die Nichterwähnung hätte bedeutet, dass die Initianten das
Völkerrecht implizit akzeptierten und bei der Umsetzung darauf Rücksicht genommen
werden müsse. Caroni führte weiter aus, dass er seinen Vorschlag nicht aus taktischen
Überlegungen einreiche, weil er Angst vor einer Annahme der Initiative an der Urne
habe. Es gehe ihm vielmehr um das inhaltliche Anliegen, das er mit den Initianten teile:
Die konkrete Regelung des Verhältnisses zwischen Landes- und Völkerrecht. Allerdings
schlug er selber vor, auf den Gegenvorschlag zu verzichten – und diesen vorerst zu
schubladisieren –, wenn die Initianten ihr Begehren nicht zu dessen Gunsten
zurückziehen würden. Die Materie sei für sich genommen schon komplex genug. Wenn
gleich zwei Vorlagen an die Urne kämen, sei dies dem Verständnis des Themas wohl
eher abträglich.   

Thomas Minder zählte in der Verteidigung seines Minderheitenantrags zur Annahme der
Volksinitiative eine Reihe von aktuellen Vorstössen auf, in denen das Parlament
Beschlüsse fasse, die im Widerspruch zu bestehendem internationalen Recht stünden:

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.03.2018
MARC BÜHLMANN
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So verstosse etwa die Motion Grin (svp, VD), welche die Ausklammerung von Palmöl
beim Freihandelsabkommen mit Malaysia verlange und soeben vom Nationalrat
angenommen worden sei, gegen EFTA-Recht. Ebenso stünde eine Annahme der Fair-
Food-Initiative im Widerspruch zu zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen. Es gebe
aber auch andere Beispiele, wo Vertragspartner der Schweiz Verträge nicht gänzlich
einhielten. So habe etwa die EU bei Horizon 2020 oder Erasmus plus völkerrechtliche
Verpflichtungen verletzt. Niemand habe damals nach einer Kündigung der Bilateralen
Verträge gerufen, sondern man habe die Kröte geschluckt. Bei den über 5'000
völkerrechtlichen Verträgen, welche die Schweiz abgeschlossen habe – in ihrem
Schlussvotum sprach Bundesrätin Simonetta Sommaruga von rund 4'000 Verträgen –
bestünden zahlreiche potenzielle Normenkonflikte. Und hier setze die Initiative an,
indem sie klar festlege, dass bei Normenkonflikten die Verfassung vorzugehen habe. 

In der Folge äusserten sich 17 Ständerätinnen und -räte zur Vorlage, wobei sich die
Argumente mehr oder weniger wiederholten: Die Initiative sei konfus und
widersprüchlich; der SVP wurde vorgeworfen sich damit nicht gegen fremde Richter,
sondern gegen das eigene Bundesgericht zu wenden. Betont wurde zudem die
Gefährdung schweizerischer Wirtschaftsinteressen. Die Verlässlichkeit der Schweiz
würde bei einer Annahme des Begehrens auf dem Spiel stehen. Völkerrecht helfe
zudem insbesondere Kleinstaaten, die ohne rechtliche Absicherung dem Recht des
Stärkeren ausgesetzt wären. 

Die Ständeräte der SVP sprachen sich für eine Annahme der Initiative aus, weil laut
Werner Hösli (svp, GL) die «Macht des Volkes» geschützt werden müsse; gemäss Peter
Föhn (svp, SZ) der zunehmenden Aushöhlung der Bundesverfassung durch
internationale Bestimmungen Einhalt geboten werden müsse; oder der
Politikverdrossenheit begegnet werden müsse, die – so Alex Kuprecht (svp, SZ) – auch
deshalb wachse, weil «die Menschen das Gefühl haben [...], dass die da oben in Bern
sowieso machen, was sie wollen» – etwa bei der Umsetzung angenommener
Volksinitiativen. Gefordert sei deshalb ein «bisschen mehr 'Switzerland first'». 

Der Ständerat war sich also mehrheitlich einig darin, dass die Initiative abzulehnen sei.
Weniger einig waren sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hingegen darüber,
ob die Normenkonflikte, die sich langfristig wohl noch häufen werden, gesondert
geregelt werden müssten, oder ob die so genannte Schubert-Praxis genüge. Zur Frage
stand folglich, ob man es wie bis anhin dem Bundesgericht überlassen wolle, zu regeln,
wann Landesrecht ausnahmsweise Völkerrecht vorgehen solle. Nicht wenige Voten
plädierten für den Gegenvorschlag Caroni. Letztlich setzte sich allerdings die
Überzeugung durch, dass auch der Gegenvorschlag eine «fausse bonne idée» sei, wie
sich Didier Berberat (sp, NE) ausdrückte. 

In ihrem Schlussvotum wollte Justizministerin Simonetta Sommaruga klarstellen, dass es
«grundfalsch» sei, das Völkerrecht mit Unterdrückung und Fremdbestimmung in
Verbindung zu bringen. Sie wies auf verschiedene Geschäfte hin, mit denen die
Problematik der Beziehung internationaler Verträge und innerstaatlichen Rechts
angegangen werde – so etwa eine Erweiterung des obligatorischen
Staatsvertragsreferendums oder die Anpassung der Symmetrie bei der Kündigung von
Staatsverträgen. Die Bundesrätin hielt zudem Gericht über das Parlament: Man habe in
der Debatte einige Male gehört, dass der Volkswille nicht richtig umgesetzt werde, diese
Kritik richte sich aber eigentlich an die Volks- und Kantonsvertretung. Das Parlament
habe ja bereits die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden, dass Landesrecht
gegenüber internationalem Recht der Vorrang gegeben werden solle. Und wenn es dies
nicht tue, dann habe es sicherlich gute Gründe dafür. Der Bundesrat empfehle die
Initiative insbesondere deshalb zur Ablehnung, weil sie starre Regeln fordere und so die
zahlreichen, heute bestehenden Möglichkeiten für pragmatische Einzelfalllösungen
beschneide. Das Begehren verspreche zwar Klarheit im Verhältnis zwischen
Landesrecht und internationalem Recht, schaffe aber grundsätzlich das Gegenteil,
nämlich Rechtsunsicherheit. Dies wäre freilich – so die Magistratin abschliessend –
auch beim diskutierten Gegenvorschlag der Fall. 

Nach rund vierstündiger Debatte schritt die kleine Kammer zur Abstimmung. Das
Stimmverhältnis von 27 zu 15 Stimmen für Nichteintreten auf den Gegenvorschlag
Caroni widerspiegelte den doch recht grossen Wunsch nach Klärung, während die
Initiative mit 36 zu 6 Stimmen letztlich recht deutlich zur Ablehnung empfohlen
wurde. 20
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Remettant en cause les différents rapports faisant état d'un régime dictatorial dans le
pays de la corne de l'Afrique, le conseiller national Burgherr (udc, AG) demande au
Conseil fédéral de durcir la pratique de l'asile à l'égard de l'Erythrée. Partant en outre
du principe que les personnes qui désertent l'armée ne sont en danger que dès le
moment où elles fuient, elles ne devraient pas recevoir l'asile en Suisse, comme prévu
par la dernière révision de la loi sur l'asile. Le député évoque de plus des rapports plus
récents qui attesteraient que les personnes retournant en Erythrée ne risquent pas de
persécution et montrent même des signes d'une évolution encourageante de la
situation du pays. Simonetta Sommaruga, lors du débat en chambre basse, a exposé les
raisons du désaccord du Conseil fédéral par rapport à l'objet: il est impossible
d'imposer un durcissement généralisé pour l'ensemble des ressortissants et
ressortissantes d'un pays, car cela contrevient au droit constitutionnel et à la tâche du
SEM qui consiste à examiner chaque demande d'asile. Cette application du secrétariat
d'Etat aux migrations permet d'ailleurs de ne pas accorder l'asile aux personnes qui
n'en ont pas besoin, selon la conseillère fédérale socialiste. Les députées et députés
ont suivi cet avis et se sont prononcés à 118 voix contre 73 et 2 abstentions en défaveur
de la motion.

MOTION
DATUM: 15.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

1) Medienmitteilungen EJPD vom 17.02.14 
2) BBl, 2015, S. 357 ff.; NZZ, 28.11.14
3) Medienmitteilung EGMR vom 1.7.14; NZZ online vom 1.7.14; NZZ, 28.1.15; AZ, 3.2.15; LT, SGT, 6.3.15; LT, 12.3.15; TA, 25.4.,
2.5.15; Blick, 29.9.15; AZ, BaZ, Blick, CdT, LMD, LZ, Lib, NZZ, SGT, TA, 30.9.15; TA, 1.10.15; NZZ, TA, 2.10.15; BaZ, 3.10.15; SO,
4.10.15; AZ, 5.10.15; TA, 12.10.15; SO, 22.11.15; So-Bli, 6.12.15; Blick, NZZ, 11.12.15
4) AB NR, 2016, S. 570; AB SR, 2016, S. 2 ff.; AB SR, 2016, S. 240; NZZ, 1.3.16
5) AB NR, 2016, S. 1652 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 15.04.2016; Medienmitteilung SPK-NR vom 24.04.2015;
Medienmitteilung SPK-SR vom 22.01.2016; NZZ, 23.1., 16.4.16; AZ, BZ, Blick, CdT, LMD, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 28.9.16
6) AB SR, 2017, S. 178 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 13.01.2017; BZ, LZ, NZZ, 14.1.17; AZ, NZZ, TA, TG, 10.3.17
7) AB NR, 2017, S. 854 f.
8) BBl, 2016, S. 1669 ff.; Blick, LMD, NZZ, 16.3.16; SZ, 29.3.16; AZ, 9.4.16; TA, 30.6.16; NZZ, 11.8.16; AZ, LT, NZZ, TA, TG, 12.8.16;
AZ, NZZ, TA, 13.8.16; 24H, LT, NZZ, TG, 15.8.16; 24H, 16.8.16; Lib, TA, 17.8.16; AZ, TA, 20.8.16; 24H, 21.8.16; NZZ, TG, 22.8.16; LT,
SGT, 24.8.16; BZ, NZZ, TA, 25.8.16; TA, 27.8.16; SoZ, 28.8.16; AZ, Blick, CdT, TA, TG, 29.8.16; NZZ, TA, TG, 30.8.16; NZZ, 31.8.16;
CdT, 1.9.16; AZ, NZZ, 2.9.16; NZZ, TA, 3.9.16; SO, So-Bli, 4.9.16; NZZ, 8.9.16; SGT, TA, 10.9.16; NZZ, SGT, 13.9.16; SO, 18.9.16; NZZ,
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APZ, 6.9.17; NZZ, 14.9.17
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10) Medienmitteilung BR vom 20.12.2017; AZ, BU, BZ, BaZ, Blick, CdT, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 21.12.17; Blick, 22.12.17
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SGT, TA, 25.9.18; BaZ, 26.9.18; LT, 27.9.18; TZ, 28.9.18; TG, 3.10.18; TZ, 6.10.18; AZ, 12.10., 13.10.18; CdT, TA, 19.10.18; SN,
23.10.18; OWZ, 25.10.18; CdT, TG, 13.12.18; AZ, 3.1.19
14) BBl, 2019, S. 2913 ff.; Medienmitteilung BR vom 15.3.2019; BaZ, CdT, LT, NZZ, QJ, TG, 16.3.19
15) AB NR, 2016, S. 1334 f.; TA, 15.9.16
16) AB SR, 2016, S. 1204 f.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 15.11.2016
17) AB NR, 2018, S. 1492 f.
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